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SCHREIBEN VON STATTHALTER UND RAT DER STADT ZUG AN LANDAMMANN

UND LANDRAT VON SCHWYZ

"Sonderen Zweiffei wirdt E . U. G. L . A. E. nit uribekant sein 3 wie das wir bey vor¬

gewesten naoh Clameren undt theüreren Zeiten die sorgfeltige Verordnung in

unser potmässigkeit angeschafft undt bis dato nach nit underlassen haben 3 dass

zuo allgmainem besten die frucht als auch andere meer mitel bey den haüsem

Speicher undt scheüren absonderlich fürkäuffem undt wucheren nit verkaufft 3

sondern in unser Statt auff offnen fryen marcht gefüehrt undt getragen werde.

Da wir dan E. U. G. L. A. E. Landtleüt ohne underscheidt , glich unseren Jnsässen,

fassmues anckhen etc . bisdahäro unveränderlich haben erkauffen lassenab¬

sonderlich aber Kernen undt öffters auff ein Marchts Tag circa 100 Muth wes¬

wegen auch mehrmahl auff schlag erfolget . " Mit um so grösserem Befremden

habe man nun aber vernehmen müssen , dass sie "Eweren Underthannen zuo

Küssnacht"  befohlen hätten , "keinen Anckhen bey gesetzter Straff ausert

Ewere potmässigkeit Zuo verkauffen " . Sollten sie nun tatsächlich auf

dieser Anordnung beharren , so könnten sie sich leicht ausmalen,
dass man auch von ihrer , Zugs , Seite zu Gegenmassnahmen greifen
müsste , welche für ihre , der Schwyzer , Landleute nachteilige Fol¬
gen haben könnten . Man möchte im übrigen nochmals darauf hinwei-
sen , wie man - "ungeacht das man die unserigen Jn benachbarten Stäten [wohl
Zürich und Luzern gemeint ] nür gwüsse undt benante wenige müth Frucht hat er¬

kauf fen lassen" - ihnen , den Schwyzern , bisher aus guter Nachbar¬

schaft heraus stets gestattet habe , sich auf dem [ Zuger ] Wochen¬
markt frei und uneingeschränkt mit sämtlichen Waren einzudecken.



"Undt so Jhr . . . über das einte undt andere Ewere hochvemünfftigen reflexio¬

nes werden walten lassen , Sindt wir des versähens das Jhr uns mit glichen

maass entsprechen , nit allein angeregt publiciertes Mandat auffheben , sondern

auch die zuo küsnacht Jhren Anckhen , wie von altem häro beschächen , au ff die

Wochen marcht [ in Zug] fergen undt tragen lassen werden oder aber den Unseren

alldorten den fryen Kauff zuelassen . " Gerne erwarte man ihre diesbezüg¬

lich günstige Antwort.
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